
II- 'tf 4 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen .des Nationalrate.s 

- XII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

21. 5191-Pr.2/1971- . SI'} . / A..8. 

An die .- -

Kanzlei des PräsidentEnl 
des.Nationalrates. 

',:, 

Parlament 
'1010 W i .en. 

Wien, 26. Februar 1971 

Auf die Anfr8.ge der Abgeordn~ten DDr. Neuner und Genossen· vom 

3.Februar 1971, Nr.398/J, betreffend. den Abzug von Kirchenbei-
. . 

trägen, beehre ich mich folgendesmj.tzuteilen: 

Die neueingeflwrte Bestimmung des· § 10 Abs. 1 Z. 8 Einkomme.nsteuer­

gesetz sieht vor, daß Beiträge an gesetzlich anerkannte .Kirchen und 

H.elig~:onsgesellschaftei1 bis zu einem Höchstbetrag von 600 S jähr-

~tic.h - oh:n.e ,P .. J:1Ilec}J.nung auf" den $onderausga.berlpauschbetrag gem~1ß 

§ 10 Abs.3 EStG - als Sonderausgaben abzugsfähig sind o 

. Die Berücksichtig;1ing des Kirchenbeitrages hat bei.A.l'bei tner-i;rnern, 

-elie nicht·zur Einkommensteuer veranlagt werden~ im \lege eines vom 

.i'i.rbei tnehmer geluäß· § (6 Ab~. 1·1it.e EStG· Z\1 beantragenden Jahres·­

ausgleiches zu erfolgen. Dieser Jahrese~usgleiyhist, fEl.ll's der 

Arbeitnehmer _ vlährqnd des ganzen Kcüenclerjab.I'es nur von einem Arbeit­

geber Arbeitslohn erp.alten. hat, vom A.rbei tgeber, ansonst;ep vom. 

\-Johnsitzfine,nzamt des Arbei-t;nehmers . durchzufüh:ren.Daraus, . de:ß 

§ 77 EßtG, der die Berechnung destTar.LL'GSa11sgleiches reg.elt) keinen 

HinvJ'eis auf § 10 Abs. "I Z. 8 EStG enthält·, kann nicht die Auf­

fassung vertreten vJerden , --daß hieduI'chdie J:löglichkeit des bean­

tragten JcJ'lresaur.:~gleiches i;Terei tel t \.\fi.rd. Die :E~inßangslrJ'orte d:es· 

§ 10 11 SondereJ).sgaberi, G. o~ ,·sind nur die)'olgendenll im Zusammen-, 

hang mit der neuen Ziffer 8 .ergeben einen eincleutigen GesetzesbGf,jL::;,« ! . ..:, . . . . 

\leiters sieht§ 76 Abs .1J.it·. GEStG zwingend bei Arbeitnehmern 

die Geltendu8..chung im }leg~ des beantragten Jahresausgleichef; vo:e ~ 

_ wobei nicht übersehen werden d:arf, daß der. § 77 ES-l'iG an sich nur 

die Beredlinun§svorsc}n:-iften .er;tthäl:iJ (siehe auch Yerwa1:tungst;e­

richtshof vom. 19. 1'lai 1963~ Zl. 856/6~:). UlJ.d hier hat in einem 

- ! 
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ähnlichen Fall, als nämlich vor .der ESt-Novelle'1957 der § 77 

Abs. 2 EStG hinsichtlich des Pauschbetrages für Sozialver~ 
sicherun,gsbeiträge gemäß § 51 Abs.2 EStG (I'1indestbeitrag von 

2.Bl. 

65 S monatlich) ebenfalls keine den Abzug beinhaltende Bestimmung 

~;nthal ten ho.t, d.er Ver1:ial tungsgerichtshof in seinem Erkenntriis 

VOlL 30. 1'1ai 1961, Zl. 96/1958, eindeutig klargestellt, daß dieser 

., ,.Pauschbetrag bein Jclrr8s2,usgleich - ObVlOhl· er im § 77 Abs. 2 EStG 
", ",.. : .~" ~ .. :.'"', .' . 

der dame.ligen Fassung nicht, en:thal tenwar - berücksichtigt \verden 

umßo Von den gleichen Voraussetzungen' wird daher bei der Beur-' 

teilung ausgegangen werQen r;:.üssen, ob der Kirchenbeitrag beim 

.Jahre.sausgleich auf Antrag zu berücksichtigen ist ,0b~iTohl eine 

Ji~r\·rähnung in § 77 Abs.2 EStG nicht erfolgte 0 Da der Arbeitgeber 

-faLls er fü·r elie Du.rci::fLihrung des Jahresausgleiches zustä.ndig, 

ist - den Jlli'1re.::~auf)gleich gemäß deh z1rdngenq.en gesetzlichen Be-

stiu1rrlungen dlEcchzui'ührsn hat und in d.iesem Zus8,mmenhang aueh ent-

sprechenden AmHüsungen des zuständigen Betriebsfinanzs.mtes Fole;e 

leif-3ten muß (sielle Erker.w."1tnis des Ver'I·;altUllgsgerichtshofeB vom 

21 ~ :'I'lai 1963-, Zl. 2251/61) " kann es keinesfalls dazu kommen, d.aß, 
. . ;. 

derb. Arhei tnelJ.mer d8.s Recht auf die Berücksichtigung des Kirchen-· 
, . 

beitrages als' Sonderausgabe im -\'lege des Jahresaus'gleiches streitig 

gem2ch t viird·" 

~len:rlbeic~e,Ehegatten ·cm.se,JJDständig ervv'erbstät:i..gsind und ntcht 

Zl.:r Einkommensteuer ve:C'c"mlagt ~'lerden, · tri ttandie Stelle' der" 

,. Haui:3haltsbesteuerung eine echte Individualbesteuerungc Di.es geht 

schon daraus hervor, daß beide. Ehegatten jevleils' Anspruch auf, 

das Existe:nzminir::n.13, allfällige Kinderfrei.beträ.ge, den Sonderaus­

gabenpauschbetrag und den So:nderpauschbetrag ha,ben, <11so auch Be-:­

günstigl:mgen, die ~üc;h bei de:r' Zu;:.;amEH:;r1vercmlr:J.gull'g entsprechend. 

reduzieren. Zahlen cla.."ler beieie unc'5elbstG.ndig erwerbstätigen Ehe­

gatten ihren Kirchenbeitrag gesondert ein und sind sie in ,del~, Lage 

die entsprechend.en Bestätigungenübei' clen Nach\'fcis' der Zahlunf,en ' 

vorzulegen, denn k2.nn jeder,dieserbeid811 unselbständig erHerbs­

tatige:a Eheg'atten aus <iiesem Titel einEm Jah:cesausgleichbea:ntrageno 

. 
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Der Arbeitgeber der F.b.efrau ist nicht verpflichtet und. auch 

gar nicht berechtigt, beim .A.rbeitgeber des Ehemannes anzufragen, 

ob dieser den Kirchenbeitrag bis zum HBchstbetrag von 600 $ 

jii..f1rl:Lch berücksichtigt hat , und. falls dies der Fall ist, der 

bei ihm beschäftigten Ehefrau, die gesondert den entsprechenden 

'Nacll1;,jeis erbringt, 'die DurchfütJ..r"Lmg des Ja.hresausgleiches zu 

vervleigern" Das gle:iche wird aus verfassungsrechtlichen Gründen 

Ei.1.Jch dann zu gelten haben, wenn für einen der beiden Ehegatten 

nicht d.er Arbeitgeber,sond.ern das Wohnsitzfinanzamt für die 

Dü..rchführung des JbJJ.rescrusgleiches zuständig ist. 

Das Bun,clesministerium für Ii'inanzen hat bereits mit Erlaß vom 

Y~/197'l) ,die 

.B'inanzlaudsfidi:L'ekt;ionen von de::: bestehenden 

Kenrltnl'0 rp0e+z~ U'l~j aJlp Ar·L)el··t~pbE·~ du~ch ~ . I::> '0"'" 10...... U J'U .1. ..... - ~,...., • (:J"'" J _ ... .....",. eine entsprechande 

Pressenotiz im Dezember 1970 darauf aufmerksam gemacht. 
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